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 Veröffentlicht am 20.09.2004

Norm

DSt 1990 §31

RAO §19

Rechtssatz

Die Nichtbeantwortung eines Schreibens im Zuge eines Disziplinarverfahrens ist im Rahmen der Verteidigungsrechte

nicht von vorneherein disziplinär, die Nichtbeantwortung einer Anfrage des Ausschusses in einem

Kostenprüfungsverfahren stellt aber eine gröbliche Missachtung der Standesbehörde dar.
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